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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger mit ei-
nem Schmutzsammelbehälter, der einen Saugeinlass
aufweist und über mindestens ein Filter und eine Absaug-
leitung mit einem Saugaggregat in Strömungsverbin-
dung steht, und mit einer Spülluftzufuhreinrichtung zum
Zuführen von Spülluft in die Absaugleitung stromabwärts
des Filters, wobei die Spülluftzufuhreinrichtung minde-
stens eine Spülluftöffnung aufweist sowie einen hülsen-
förmigen Schließkörper, der in einer Schließstellung mit
Hilfe von mindestens zwei miteinander zusammenwir-
kenden Dichtelementen, die in einer Bewegungsrichtung
relativ zueinander versetzbar sind, das Einströmen von
Spülluft über die mindestens eine Spülluftöffnung in die
Absaugleitung verhindert und der in der Bewegungsrich-
tung manuell in eine das Einströmen von Spülluft über
die mindestens eine Spülluftöffnung in die Absaugleitung
freigebende Freigabestellung bewegbar ist.
[0002] Mit Hilfe eines derartigen Staubsaugers kann
Schmutz und vorzugsweise auch Flüssigkeit aufgesaugt
werden, indem der Schmutzsammelbehälter mittels des
Saugaggregates mit Unterdruck beaufschlagt wird, so
dass sich eine Saugströmung ausbildet und Schmutz so-
wie Flüssigkeit über den Saugeinlass in den Schmutz-
sammelbehälter eingesaugt werden können. Der Staub-
sauger weist mindestes ein Filter auf, das im Strömungs-
weg zwischen dem Schmutzsammelbehälter und dem
Saugaggregat angeordnet ist. An der dem Schmutzsam-
melbehälter zugewandten Seite des mindestens einen
Filters lagern sich während des Saugbetriebs des Staub-
saugers zunehmend Schmutzteilchen ab. Es ist deshalb
erforderlich, das mindestens eine Filter nach einiger Zeit
abzureinigen, da ansonsten die vom Saugaggregat er-
zeugte Saugströmung im Bereich des Filters einen star-
ken Druckverlust erfährt, sodass ein wirkungsvoller
Saugbetrieb des Staubsaugers nicht mehr gewährleistet
ist.
[0003] Zur Abreinigung des mindestens einen Filters
kann die dem Schmutzsammelbehälter abgewandte Sei-
te des Filters mit Spülluft beaufschlagt werden. Hierzu
weist der Staubsauger die Spülluftzufuhreinrichtung auf,
zum Zuführen von Spülluft in die Absaugleitung strom-
abwärts des Filters. Die Spülluftzufuhreinrichtung um-
fasst mindestens die eine Spülluftöffnung, die mit der Ab-
saugleitung in Strömungsverbindung steht. Das Einströ-
men von Spülluft über die Spülluftöffnung in die Absaug-
leitung kann wahlweise verhindert oder freigegeben wer-
den. Hierzu umfasst die Spülluftzufuhreinrichtung den
hülsenförmigen Schließkörper, der in seiner Schließstel-
lung das Einströmen von Spülluft verhindert, und in sei-
ner Freigabestellung freigibt. Während des normalen
Saugbetriebes des Staubsaugers wird das Einströmen
verhindert, indem der Schließkörper seine Schließstel-
lung einnimmt. Der Schließkörper ist nach Art einer Hülse
ausgestaltet, und kann manuell in einer Bewegungsrich-
tung, ausgehend von einer Schließstellung, in seine Frei-
gabestellung bewegt werden. In der Freigabestellung

kann Spülluft in die Absaugleitung einströmen und die
dem Schmutzsammelbehälter abgewandte Seite des
mindestens einen Filters beaufschlagen. Dadurch wird
das Filter mechanisch erschüttert, und zumindest ein Teil
der einströmenden Spülluft kann das mindestens eine
Filter in Gegenstromrichtung, d. h. entgegen der Rich-
tung der während des normalen Saugbetriebes vorherr-
schenden Saugströmung, durchströmen, so dass am Fil-
ter anhaftende Schmutzteilchen nicht nur durch die von
der Spülluft bewirkte mechanische Erschütterung des
Filters abgelöst werden sondern auch unmittelbar durch
die das Filter in Gegenstromrichtung durchströmende
Spülluft.
[0004] Ein Staubsauger der eingangs genannten Art
ist aus der Offenlegungsschrift WO 97/19630 A1 be-
kannt. Die Spülluftzufuhreinrichtung weist bei diesem be-
kannten Staubsauger ein Gehäuse auf, das rohrförmig
ausgestaltet ist und seitliche Spülluftöffnungen aufweist.
In dem rohrförmigen Gehäuse ist ein hülsenförmiger
Schließkörper koaxial zu seiner Längsachse verschieb-
bar gehalten. Der Schließkörper weist in entsprechender
Weise wie das rohrförmige Gehäuse seitliche Öffnungen
auf. Diese seitlichen Öffnungen des Schließkörpers kön-
nen in einer Freigabestellung des Schließkörpers fluch-
tend zu den Spülluftöffnungen des Gehäuses ausgerich-
tet werden, so dass Spülluft über die Spülluftöffnungen
und den hülsenförmigen Schließkörper in den Bereich
der Absaugleitung stromabwärts des Filters einströmen
kann, zur Abreinigung des Filters. Während des norma-
len Saugbetriebes nimmt der Schließkörper eine Stel-
lung ein, in der seine Öffnungen axial versetzt zu den
Spülluftöffnungen angeordnet sind, und dadurch die
Strömungsverbindung zwischen den Spülluftöffnungen
und der Absaugleitung unterbrochen ist.
[0005] Bei dem aus der WO 97/19630 A 1 bekannten
Staubsauger wirkt auf den Schließkörper in seiner
Schließstellung permanent eine Druckdifferenz, die aus
den innerhalb und außerhalb des Schließkörpers herr-
schenden Drücken resultiert. Innerhalb des Schließkör-
pers wirkt während des normalen Saugbetriebes der in
der Absaugleitung herrschende Unterdruck, und außer-
halb des Schließkörpers wirkt auf ihn Atmosphären-
druck. Die Druckdifferenz hat eine Druckkraft zur Folge,
die den Schließkörper in Richtung auf seine Freigabe-
stellung beaufschlagt. Um eine unbeabsichtigte Bewe-
gung des Schließkörpers aufgrund der einwirkenden
Druckkraft zu vermeiden, wird der Schließkörper von ei-
ner Rückstellfeder mit einer der Druckkraft entgegenge-
setzten Rückstellkraft beaufschlagt. Wird der Schließkör-
per vom Benutzer ausgehend von seiner Schließstellung
in Richtung auf seine Freigabestellung bewegt, so wird
die Bewegung von der auf den Schließkörper einwirken-
den Druckkraft solange unterstützt, bis der Schließkörper
seine Freigabestellung erreicht. In dieser Stellung erfolgt
aufgrund der über die Spülluftöffnungen einströmenden
Spülluft ein Druckausgleich zwischen dem außerhalb
des Schließkörpers herrschenden Atmosphärendruck
und dem im Innern des Schließkörpers herrschenden
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Unterdruck. Dies hat zur Folge, dass die in Freigabestel-
lung ausgerichtete Druckkraft entfällt, und dadurch die
zum Betätigen des Schließkörpers erforderliche Betäti-
gungskraft schlagartig erheblich ansteigt. Der Benutzer
tendiert deshalb dazu, den Schließkörper nur noch sehr
zögernd weiter in Richtung Freigabestellung zu bewe-
gen. Das Einströmen von Spülluft in den Bereich der Ab-
saugleitung stromabwärts des Filters erfolgt daher häufig
recht langsam. Dies hat zur Folge, dass die mechanische
Erschütterung des Filters durch die einströmende Spül-
luft sehr begrenzt ist, und daher die Abreinigung des Fil-
ters nicht in allen Fällen optimal erfolgt.
[0006] In der Gebrauchsmusterschrift DE 298 23 411
U1 ist ein weiterer Staubsauger beschrieben, bei dem
ein zwischen dem Schmutzsammelbehälter und dem
Saugaggregat angeordnetes Filter mit Hilfe von Spülluft
abgereinigt werden kann. Die hierzu zum Einsatz kom-
mende Spülluftzufuhreinrichtung umfasst einen hauben-
förmigen Schließkörper. Auf seiner dem Filter abge-
wandten Oberseite wird der Schließkörper in seiner
Schließstellung mit Atmosphärendruck beaufschlagt,
und unterseitig wirkt auf den Schließkörper der in der
Absaugleitung herrschende Unterdruck, d. h. der
Schließkörper wird in seiner Schließstellung ebenfalls
mit einer in Richtung auf seine Freigabestellung ausge-
richteten Druckkraft beaufschlagt. Zur Abreinigung des
Filters geht der Schließkörper von seiner Schließstellung
in seine Freigabestellung über, in der er eine Strömungs-
verbindung zwischen einer Spülluftöffnung und der Ab-
saugleitung freigibt. Aufgrund der einströmenden Spül-
luft entfällt innerhalb sehr kurzer Zeit die auf den
Schließkörper einwirkende Druckkraft, so dass er wieder
in seine Schließstellung übergeht. Der Übergang von der
Freigabestellung in die Schließstellung erfolgt unter der
Wirkung einer Rückstellkraft, die von einer Rückstellfe-
der auf den Schließkörper ausgeübt wird.
[0007] In der WO 2008/014795 A1 ist ein Staubsauger
beschrieben, dessen Spülluftzufuhreinrichtung einen tel-
lerförmigen Schließkörper aufweist, der mit Hilfe eines
Elektromagneten entgegen der Einwirkung einer Drucck-
raft in seiner Schließstellung gehalten wird. Nach Ab-
schalten des Erregerstromes des Elektromagneten kann
der Schließkörper von der Druckkraft in seine Freigabe-
stellung bewegt werden. Auch bei diesem Staubsauger
ändern sich abrupt die auf den Schließkörper einwirken-
den Kräfte, sobald der Schließkörper seine Freigabestel-
lung erreicht, da dann die am Schließkörper herrschende
Druckdifferenz entfällt.
[0008] Aus der DE 10 2005 017 568 A1 ist ein Staub-
sauger bekannt mit einem Schmutzsammelbehälter, der
einen Saugeinlass aufweist und über ein Filter und eine
Absaugleitung mit einem Saugaggregat in Strömungs-
verbindung steht. Der Staubsauger umfasst eine Spül-
luftzufuhreinrichtung, mit der Spülluft stromabwärts des
Filters der Absaugleitung zugeführt werden kann. Die
Spülluftzufuhreinrichtung weist eine Spülluftöffnung auf
sowie einen Schließkörper mit einem hülsenförmigen
Abschnitt. Der Schließkörper verhindert in einer

Schließstellung das Einströmen von Spülluft über die
Spülluftöffnung in die Absaugleitung. Hierzu kommen
zwei miteinander zusammenwirkende Dichtelemente
zum Einsatz, die in einer Bewegungsrichtung relativ zu-
einander versetzbar sind. In dieser Bewegungsrichtung
kann der Schließkörper in eine das Einströmen von Spül-
luft freigebende Freigabestellung bewegt werden.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Staubsauger der eingangs genannten Art derart wei-
terzubilden, dass ein plötzlicher Anstieg einer zum Be-
wegen des Schließkörpers in seine Freigabestellung er-
forderlichen manuellen Betätigungskraft vermieden wer-
den kann.
[0010] Diese Aufgabe wird bei einem Staubsauger der
gattungsgemäßen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass der Schließkörper an seinen beiden Stirnseiten of-
fen ist.
[0011] Der beim erfindungsgemäßen Staubsauger
zum Einsatz kommende Schließkörper ist länglich aus-
gestaltet nach Art einer Hülse. Er weist eine sich in Um-
fangsrichtung erstreckende Umfangswand auf, sowie ei-
ne erste und eine zweite Stirnseite. Beide Stirnseiten sind
offen. Das Einströmen von Spülluft wird in der
Schließstellung des Schließkörpers mit Hilfe von minde-
stens zwei Dichtelementen verhindert, die in Bewe-
gungsrichtung des Schließkörpers relativ zueinander
versetzbar sind. Die Dichtelemente können beispielswei-
se im Bereich der Umfangswand angeordnet sein. Es
kann auch vorgesehen sein, dass zwei Dichtelemente
im Bereich einer Stirnseite des hülsenförmigen Schließ-
körpers angeordnet sind. Wird der Schließkörper aus sei-
ner Schließstellung in seine Freigabestellung bewegt, so
werden die zusammenwirkenden Dichtelemente zuein-
ander versetzt, und der Schließkörper gibt eine Strö-
mungsverbindung zwischen der mindestens einen Spül-
luftöffnung und der Absaugleitung frei. Die einströmende
Spülluft hat wie üblich zur Folge, dass die in der
Schließstellung auf den Schließkörper einwirkende
Druckdifferenz entfällt. Da jedoch sowohl die erste als
auch die zweite Stirnseite des Schließkörpers offen sind,
hat die sich ändernde Druckdifferenz keine zunehmende
Betätigungskraft zur manuellen Betätigung des Schließ-
körpers zur Folge. Somit kann der Schließkörper vom
Benutzer manuell in seine Freigabestellung bewegt wer-
den, ohne dass der Bewegung schlagartig ein zuneh-
mender Widerstand entgegengesetzt wird. Beim erfin-
dungsgemäßen Staubsauger muss daher der Benutzer
beim Bewegen des Schließkörpers in dessen Freigabe-
stellung keine plötzlich zunehmende Betätigungskraft
aufwenden, die zu einer Irritation des Benutzers führen
könnte; vielmehr kann der Benutzer den Schließkörper
ausgehend von seiner Schließstellung auf einfache Wei-
se in seine Freigabestellung überführen. Der Schließkör-
per kann daher innerhalb sehr kurzer Zeit manuell von
seiner Schließstellung in seine Freigabestellung bewegt
werden. Dies hat den Vorteil, dass die Spülluft schlagar-
tig in den Bereich der Absaugleitung stromabwärts des
Filters einströmen und daher das mindestens eine Filter
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schlagartig beaufschlagen kann. Dadurch kann eine wir-
kungsvolle Abreinigung des mindestens einen Filters er-
reicht werden. Die Gefahr, dass der Benutzer den
Schließkörper nur zögernd manuell in seine Freigabe-
stellung überführt, besteht praktisch nicht.
[0012] Wie bereits erwähnt, kann vorgesehen sein,
dass sich zumindest zwei Dichtelemente in Umfangsrich-
tung des Schließkörpers erstrecken. Die Dichtelemente
können beispielsweise als Dichtring und als zugeordnete
Dichtfläche ausgestaltet sein, wobei der Dichtring oder
auch die Dichtfläche an der Umfangswand des
Schließkörpers angeordnet ist.
[0013] Von besonderem Vorteil ist es, wenn sich zu-
mindest zwei Dichtelemente entlang des kompletten Um-
fanges des Schließkörpers erstrecken. So können sich
beispielsweise ein Dichtring und eine dem Dichtring zu-
geordnete Dichtfläche über den kompletten Umfang des
Schließkörpers erstrecken.
[0014] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung bilden zwei Dichtelemente eine Spaltdichtung. Die-
se bildet in der Schließstellung des Schließkörpers einen
sehr schmalen Spalt zwischen zwei einander zugewand-
ten Dichtflächen. Die Dichtwirkung der Spaltdichtung ist
von deren Breite und auch von deren Länge abhängig.
Die Dichtwirkung ist umso größer, je länger und je schmä-
ler der Spalt zwischen den einander zugewandten Dicht-
flächen ist.
[0015] Wie bereits erwähnt, kann vorgesehen sein,
dass zumindest zwei Dichtelemente einen Dichtring und
eine dem Dichtring zugeordnete Dichtfläche ausbilden.
Der Dichtring oder alternativ die Dichtfläche kann am
Schließkörper angeordnet sein.
[0016] Bevorzugt ist ein Dichtelement an einer Stirn-
seite des Schließkörpers angeordnet. Das Einströmen
von Spülluft über die mindestens eine Spülluftöffnung in
die Absaugleitung wird bei einer derartigen Ausgestal-
tung in der Schließstellung des Schließkörpers durch das
stirnseitige Dichtelement verhindert. Wird der
Schließkörper in axialer Richtung bewegt, so gibt das
Dichtelement das Einströmen von Spülluft frei, und Spül-
luft kann mit quer zur Längsachse des Schließkörpers
ausgerichteter Strömungsrichtung am Dichtelement vor-
beiströmen.
[0017] Von Vorteil ist es, wenn der Schließkörper an
einer Stirnseite ein Dichtelement in Form einer umlau-
fenden Dichtfläche aufweist. Die Dichtfläche ist bevor-
zugt als Dichtkante ausgebildet und liegt in der
Schließstellung des Schließkörpers dichtend an einem
zugeordneten Dichtring an. Der Dichtring kann beispiels-
weise an einem Gehäuse der Spülluftzufuhreinrichtung
positioniert sein, oder zum Beispiel an einer Wand der
Absaugleitung. Beim Übergang aus der Schließstellung
in die Freigabestellung hebt die Dichtfläche vom zuge-
ordneten Dichtring ab und gibt dadurch die Strömungs-
verbindung zwischen der mindestens einen Spülluftöff-
nung und der Absaugleitung frei.
[0018] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Schließkörper in der

Schließstellung mit einer Haltekraft beaufschlagbar, die
zum Auslösen der Bewegung des Schließkörpers vom
Benutzer überwunden werden muss. Damit der Schließ-
körper ausgehend von seiner Schließstellung seine Lage
ändern kann, muss der Benutzer zunächst die Haltekraft
überwinden. Erst nach Überwindung der Haltekraft kann
der Übergang von der Schließstellung in die Freigabe-
stellung erfolgen.
[0019] Günstig ist es, wenn die Haltekraft nach Ingang-
setzung der Bewegung des Schließkörpers insbesonde-
re abrupt abfällt. Bei einer derartigen Ausgestaltung
muss der Benutzer zum Auslösen eines Abreinigungs-
vorganges zunächst eine nicht unerhebliche Betäti-
gungskraft auf den Schließkörper ausüben, damit die in
der Schließstellung auf den Schließkörper einwirkende
Haltekraft überwunden werden kann. Erst dann wird die
Bewegung des Schließkörpers in Gang gesetzt, wobei
dann aber die Haltekraft abrupt abfällt oder vollständig
entfällt. Dies hat den Vorteil, dass der Benutzer den
Schließkörper intuitiv mit einer beachtlichen Betäti-
gungskraft beaufschlägt, die den Schließkörper nach
Überwinden der Haltekraft stark beschleunigt, so dass
er innerhalb kurzer Zeit seine Freigabestellung einnimmt.
Dies wiederum hat zur Folge, dass das Einströmen von
Spülluft über die mindestens eine Spülluftöffnung in die
Absaugleitung abrupt freigegeben, und die einströmen-
de Spülluft das mindestens eine Filter schlagartig beauf-
schlagen kann. Dadurch wird eine besonders wirkungs-
volle Abreinigung erzielt.
[0020] Die auf den Schließkörper in seiner Schließstel-
lung einwirkende Haltekraft kann beispielsweise mit Hilfe
eines Magneten erzielt werden oder auch mit Hilfe eines
Rastmechanismus. Bei Einsatz eines Magneten kann
auf den Schließkörper in der Schließstellung eine ma-
gnetische Haltekraft einwirken. In der Schließstellung ist
die vom Magneten ausgeübte Haltekraft relativ groß, be-
wegt sich jedoch der Schließkörper aus der Schließstel-
lung heraus, so nimmt die Haltekraft mit zunehmendem
Abstand stark ab. Die zum Überwinden der Haltekraft
vom Benutzer zunächst auf den Schließkörper ausgeüb-
te Betätigungskraft bewirkt dann eine starke Beschleu-
nigung des Schließkörpers.
[0021] Kommt zur Bereitstellung der Haltekraft eine
Rastverbindung zum Einsatz, so können am Schließkör-
per und beispielsweise am Gehäuse der Spülluftzufuhr-
einrichtung oder auch an einer Wand der Absaugleitung
Rastelemente angeordnet sein, die in der Schließstel-
lung des Schließkörpers miteinander zusammenwirken
und eine Rastverbindung herstellen. Um den Schließkör-
per aus seiner Schließstellung herauszubewegen, muss
der Benutzer zunächst die Rastverbindung lösen. Hierzu
ist eine nicht unbeachtliche Betätigungskraft erforderlich,
die nach dem Lösen der Rastverbindung eine starke Be-
schleunigung des Schließkörpers zur Folge hat.
[0022] Von besonderem Vorteil ist es, wenn der
Schließkörper in der Schließstellung mit einer vom Druck
in der Absaugleitung abhängigen Haltekraft beauf-
schlagbar ist, die zum Auslösen der Bewegung des
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Schließkörpers vom Benutzer überwunden werden
muss. Bei einer derartigen Ausführungsform wird der
Schließkörper in der Schließstellung mit einer um so grö-
ßeren Haltekraft beaufschlagt, je größer der in der Ab-
saugleitung stromabwärts des Filters herrschende Un-
terdruck ist. Wird die Strömungsverbindung zwischen
der mindestens einen Spülluftöffnung und der Absaug-
leitung freigegeben, so verringert sich der Unterdruck in
der Absaugleitung, und die Haltekraft nimmt schlagartig
ab. Bei einer derartigen Ausgestaltung muss der Benut-
zer zum Auslösen eines Abreinigungsvorganges zu-
nächst die auf den Schließkörper einwirkende Haltekraft
überwinden, und anschließend kann der Schließkörper
stark beschleunigt werden, so dass er innerhalb kurzer
Zeit seine Freigabestellung einnimmt, und das minde-
stens eine Filter abrupt mit Spülluft beaufschlagt wird
[0023] Es kann vorgesehen sein, dass ein Dichtele-
ment an einer Stirnseite des Schließkörpers angeordnet
ist, und sich der Schließkörper in Richtung auf diese
Stirnseite radial erweitert. Durch die radiale Erweiterung
des Schließkörpers können die Flächen des Schließkör-
pers, in denen dieser in axialer Richtung mit dem in der
Absaugleitung herrschenden Unterdruck bzw. mit dem
außenseitig auf den Schließkörper einwirkenden Außen-
druck, insbesondere Atmosphärendruck, beaufschlagt
wird, derart gewählt werden, dass der Schließkörper in
seiner Schließstellung mit einer Druckkraft beaufschlagt
wird, die in Richtung der Schließstellung gerichtet ist. Der
Außendruck übt bei einer derartigen Ausgestaltung in
axialer Richtung auf den Schließkörper eine Druckkraft
aus, die den Schließkörper in seiner Schließstellung hält.
Wird der Schließkörper aus seiner Schließstellung her-
ausbewegt, strömt Spülluft in die Absaugleitung und der
Druck in der Absaugleitung gleicht sich dem Druck au-
ßerhalb des Schließkörpers an, so dass die axial in Rich-
tung Schließstellung ausgerichtete Druckkraft entfällt.
Die axial ausgerichtete Druckkraft bildet somit eine vom
Druck innerhalb der Absaugleitung abhängige Haltekraft,
die vom Benutzer zur Ingangsetzung der Bewegung des
Schließkörpers überwunden werden muss.
[0024] Günstig ist es, wenn der Schließkörper mit ei-
nem manuell betätigbaren Druckstößel gekoppelt ist. Der
Druckstößel kann einen Stößelschaft aufweisen, der ei-
ne Betätigungsöffnung eines Gehäuses der Spülluftzu-
fuhreinrichtung durchgreift und an seinem aus dem Ge-
häuse herausragenden Ende einen sich verbreiternden
Stößelkopf trägt, der vom Benutzer mit einer Druckkraft
beaufschlagt werden kann. Der Stößelschaft kann somit
vom Benutzer in das Gehäuse der Spülluftzufuhreinrich-
tung eingedrückt werden, und dadurch kann der
Schließkörper aus seiner Schließstellung in seine Frei-
gabestellung bewegt werden.
[0025] Alternativ kann vorgesehen sein, dass der
Schließkörper mit einem manuell betätigbaren Zugstößel
gekoppelt ist. Der Zugstößel kann einen Stößelschaft
aufweisen, der eine Betätigungsöffnung des Gehäuses
der Spülluftzufuhreinrichtung durchgreift und an seinem
aus dem Gehäuse herausragenden Ende einen Stößel-

kopf aufweist, der vom Benutzer mit einer Zugkraft be-
aufschlagt werden kann. Der Stößelkopf kann vom Be-
nutzer aus dem Gehäuse herausgezogen werden, und
dadurch kann der Schließkörper in seine Freigabestel-
lung bewegt werden.
[0026] Um ein Verkanten des Schließkörpers beim
Übergang von der Schließstellung in die Freigabestel-
lung oder auch beim Übergang von der Freigabestellung
in die Schließstellung zu vermeiden, ist es von Vorteil,
wenn der Schließkörper an einem Führungsteil gleitend
anliegt.
[0027] Das Führungsteil kann beispielsweise von ei-
nem Gehäuse der Spülluftzufuhreinrichtung ausgebildet
werden.
[0028] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Ab-
saugleitung ein Führungsteil für den Schließkörper aus-
bildet.
[0029] Von besonderem Vorteil ist es, wenn das Füh-
rungsteil die mindestens eine Spülluftöffnung aufweist.
[0030] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
die Absaugleitung das Führungsteil ausbildet, an dem
der Schließkörper außenseitig gleitend anliegt. Bei einer
derartigen Ausgestaltung bildet der Schließkörper eine
die Absaugleitung umgreifende Manschette, die in der
Schließstellung Spülluftöffnungen der Absaugleitung ab-
decket, und die Spülluftöffnungen in der Freigabestel-
lung freigibt. Hierzu kann der manschettenartige
Schließkörper in axialer Richtung oder auch in Umfangs-
richtung der Absaugleitung zwischen seiner Schließstel-
lung und seiner Freigabestellung hin- und herbewegt
werden.
[0031] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Staubsaugers ist in der
Freigabestellung des Schließkörpers die Strömungsver-
bindung zwischen dem mindestens einen Filter und dem
Saugaggregat mittels des Schließkörpers unterbrech-
bar. Bei einer derartigen Ausführungsform hat der
Schließkörper der Spülluftzufuhreinrichtung zum einen
die Funktion, das Einströmen von Spülluft über die min-
destens eine Spülluftöffnung in die Absaugleitung zum
Abreinigen des mindestens einen Filters freizugeben und
während des normalen Saugbetriebes des Staubsau-
gers zu verhindern. Zum anderen übernimmt der
Schließkörper die Funktion, während der Filterabreini-
gung die Strömungsverbindung zwischen dem minde-
stens einen Filter und dem Saugaggregat zu unterbre-
chen. Dies hat eine besonders wirkungsvolle Filterabrei-
nigung zur Folge, da praktisch die gesamte Spülluft das
mindestens eine Filter in Gegenstromrichtung durch-
strömt und dadurch das Filter wirkungsvoll abreinigt, da
die Strömungsverbindung zwischen dem Filter und dem
Saugaggregat in der Freigabestellung des Schließkör-
pers unterbrochen ist.
[0032] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammen-
hang mit der Zeichnung der weiteren Erläuterung. Es zei-
gen:
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Figur 1: eine schematische Teilschnittansicht einer
ersten Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Staubsaugers mit einem Schmutz-
sammelbehälter und einer Spülluftzufuhrein-
richtung;

Figur 2: eine schematische Teilschnittansicht einer
zweiten Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Staubsaugers mit einem Schmutz-
sammelbehälter und einer Spülluftzufuhrein-
richtung; and

Figur 3: eine schematische Teilschnittansicht einer
dritten Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Staubsaugers mit einem Schmutz-
sammelbehälter und einer Spülluftzufuhrein-
richtung.

[0033] In Figur 1 ist schematisch eine erste Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Staubsaugers dar-
gestellt, mit einem Schmutzsammelbehälter 10, der ei-
nen Saugeinlass 12 und einen Saugauslass 14 aufweist.
Der Saugauslass 14 ist innerhalb des Schmutzsammel-
behälters 10 von einem Filter 16 abgedeckt. An den
Saugauslass 14 schließt sich eine Absaugleitung 18 an.
Die Absaugleitung 18 ist in Figur 1 nur teilweise darge-
stellt. Sie verbindet den Schmutzsammelbehälter 10 mit
einem an sich bekannten und deshalb in der Zeichnung
nicht dargestellten Saugaggregat, mit dessen Hilfe die
Absaugleitung 18 und der Schmutzsammelbehälter 10
mit Unterdruck beaufschlagt werden können. Dadurch
bildet sich eine Saugströmung aus, unter deren Wirkung
Schmutz und Flüssigkeit in den Schmutzsammelbehälter
10 eingesaugt werden können. Saugluft durchströmt
dann das Filter 16, und mitgeführte Schmutz- und Flüs-
sigkeitströpfchen scheiden sich am Filter 16 ab. Die
Saugströmung ist in Figur 1 durch die Pfeile 19 veran-
schaulicht.
[0034] Die Absaugleitung 18 weist oberhalb des
Saugauslasses 14 einen Führungskragen 20 auf, der ei-
ne Durchgangsöffnung 22 in Umfangsrichtung umgibt.
Oberhalb der Durchgangsöffnung 22 ist an der Außen-
seite der Absaugleitung 18 eine Spülluftzufuhreinrich-
tung 24 angeordnet, mit einem die Durchgangsöffnung
22 abdeckenden Gehäuse 26, das nach Art einer Haube
ausgestaltet ist mit einem Deckel 28, der eine zentrale
Öffnung 30 aufweist, und an dessen Außenrand sich eine
mit der Absaugleitung 18 verbundene Ringwand 32 an-
schließt.
[0035] Die Ringwand 32 umfasst mehrere, über deren
Umfang verteilt angeordnete Spülluftöffnungen 34, die
über schmale Stege voneinander getrennt sind. Die zen-
trale Öffnung 30 des Deckels 28 wird von einem Schaft
38 eines Druckstößels 40 durchgriffen. An seinem aus
dem Gehäuse 26 herausragenden Ende ist der Schaft
38 einstückig mit einem Druckknopf 42 verbunden, der
im Wesentlichen U-förmig ausgebildet ist und eine Rück-
stellfeder 44 umgibt, die zwischen der Außenseite des

Deckels 28 und dem Druckknopf 42 eingespannt ist, und
den Druckstößel 40 mit einer Rückstellkraft in die dem
Filter 16 abgewandte Richtung beaufschlagt.
[0036] An seinem in das Gehäuse 26 hineinragenden
Ende trägt der Schaft 38 mehrere radial verlaufende Hal-
testreben 46, über die der Druckstößel 40 starr mit einem
Schließkörper 48 verbunden ist. Der Schließkörper 48
ist in Form einer zylindrischen Hülse ausgestaltet, und
umfasst eine zylindermantelförmige Umfangswand 50,
die in die Durchgangsöffnung 22 der Absaugleitung 18
eintaucht und unter Ausbildung einer Spaltdichtung 52
mit ihrer Außenseite gleitend am Führungskragen 20 der
Absaugleitung 18 anliegt.
[0037] In Richtung auf den Deckel 28 des Gehäuses
26 erweitert sich die Umfangswand 50 des Schließkör-
pers 48 über eine radial ausgerichtete Stufe 54. Dem
Deckel 28 zugewandt weist der Schließkörper 48 eine
erste Stirnseite 56 auf, an der im radial erweiterten Be-
reich des Schließkörpers 48 eine stirnseitige Dichtfläche
in Form einer Dichtkante 58 angeordnet ist. Die Dicht-
kante 58 liegt in der in Figur 1 dargestellten Schließstel-
lung des Schließkörpers 48 dicht an einem Dichtring 60
an, der in einer innenseitig in den Deckel 28 des Gehäu-
ses 60 eingeformten Ringnut angeordnet ist. Die Dicht-
kante 58 und der Dichtring 60 bilden zwei in der
Schließstellung des Schließkörpers 48 miteinander zu-
sammenwirkende Dichtelemente aus, die durch Bewe-
gung des Schließkörpers 48 in dessen Freigabestellung
relativ zueinander versetzbar sind. Dies wird nachfol-
gend noch näher erläutert.
[0038] Mit ihrem in die Durchgangsöffnung 22 der Ab-
saugleitung 18 eintauchenden Ende definiert die Um-
fangswand 50 eine zweite Stirnseite 64 des Schließkör-
pers 48, die dem Filter 16 zugewandt ist. Sowohl die erste
Stirnseite 56 als auch die zweite Stirnseite 64 sind offen.
[0039] Wie bereits erläutert, liegt der Schließkörper 48
in seiner in Figur 1 dargestellten Schließstellung mit sei-
ner stirnseitigen Dichtkante 58 am Dichtring 60 an, und
die Umfangswand 50 bildet in Kombination mit dem Füh-
rungskragen 20 eine Spaltdichtung aus. Dadurch wird
die Strömungsverbindung zwischen den Spülluftöffnun-
gen 34 der Ringwand 32 und der Absaugleitung 18 un-
terbrochen. Diese Schließstellung nimmt der Schließkör-
per 48 während des normalen Saugbetriebes des Staub-
saugers ein.
[0040] Der Schließkörper 48 wird aufgrund seiner stu-
figen Ausgestaltung in der Schließstellung mit einer Hal-
tekraft beaufschlagt, die ihn gegen den Dichtring 60
drückt. Die Haltekraft resultiert aus einer axial auf den
Schließkörper 48 einwirkenden Druckkraft, die sich dar-
aus ergibt, dass der Schließkörper 48 auf seiner Außen-
seite im Bereich der radialen Stufe 54 mit dem außerhalb
der Absaugleitung 18 herrschenden Außendruck, vor-
zugsweise mit Atmosphärendruck, beaufschlagt wird,
wohingegen in dem von der Dichtkante 58 umgebenen
Bereich der ersten Stirnseite 56 der in der Absaugleitung
18 herrschende Unterdruck wirkt. Die in der Schließstel-
lung auf den Schließkörper 48 einwirkende Druckkraft ist
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in die dem Filter 16 abgewandte Richtung ausgerichtet,
d. h. in Richtung auf den Dichtring 60. Folglich wird der
Schließkörper 48 in seiner Schließstellung von einer
druckabhängigen Haltekraft beaufschlagt.
[0041] Die in Figur 1 dargestellte Schließstellung
nimmt der Schließkörper 48 während des normalen
Saugbetriebes des Staubsaugers ein. Mit Ausnahme von
unvermeidlichen Undichtigkeiten kann in dieser Stellung
keine Spülluft von außen in die Absaugleitung 18 ein-
dringen. Vielmehr bildet sich unter der Wirkung des in
der Zeichnung nicht dargestellten Saugaggregates, das
an das dem Schmutzsammelbehälter 10 abgewandte
Ende der Absaugleitung 18 angeschlossen ist, innerhalb
des Schmutzsammelbehälters 10 und der Absaugleitung
18 die Saugströmung 19 aus, wie dies voranstehend be-
reits erläutert wurde.
[0042] Aufgrund der zunehmenden Abscheidung von
Schmutzpartikeln an der dem Schmutzsammelbehälter
10 zugewandten stromaufwärtigen Seite des Filters 16
erhöht sich mit zunehmendem Saugbetrieb der Strö-
mungswiderstand des Filters 16, so dass die Saugströ-
mung im Bereich des Filters 16 einen zunehmenden
Druckverlust erfährt. Es ist deshalb erforderlich, das Fil-
ter 16 abzureinigen. Hierzu kann der Benutzer den
Druckstößel 40 entgegen der Wirkung der Rückstellfeder
44 gegen den Deckel 28 des Gehäuses 26 drücken. Da-
durch wird der hohlzylinderförmige Schließkörper 48 ent-
lang seiner Längsachse 66 in Richtung auf das Filter 16
bewegt. Der Benutzer muss hierzu den Druckknopf 42
mit einer Betätigungskraft beaufschlagen, die größer ist
als die druckabhängige Haltekraft, die in der Schließstel-
lung auf den Schließkörper 48 axial einwirkt. Nach Über-
winden der Haltekraft wird die Bewegung des
Schließkörpers 48 von seiner in Figur 1 dargestellten
Schließstellung in eine Freigabestellung in Gang gesetzt,
in der die radiale Stufe 54 an der Außenseite 68 der Ab-
saugleitung 18 anliegt. Sobald die druckabhängige Hal-
tekraft vom Benutzer überwunden wird, hebt der Schließ-
körper 48 mit seiner Dichtkante 58 vom Dichtring 60 ab,
so dass die Strömungsverbindung zwischen den Spül-
luftöffnungen 34 und der Absaugleitung 18 freigegeben
wird, und Spülluft in radialer Richtung bezogen auf die
Längsachse 66 des Schließkörpers 48 am Dichtring 60
vorbeiströmen kann. Die Spülluft durchströmt den hohl-
zylinderförmigen Schließkörper 48 in Längsrichtung, um
anschließend die dem Schmutzsammelbehälter 10 ab-
gewandte, stromabwärtige Seite des Filters 16 zu beauf-
schlagen. Das Filter 16 wird dadurch mechanisch er-
schüttert, und zumindest ein Teil der einströmenden
Spülluft durchströmt das Filter 16 entgegen der während
des normalen Saugbetriebes herrschenden Strömungs-
richtung 19. Unter der Wirkung der mechanischen Er-
schütterung des Filters 16 und der in Gegenstromrich-
tung durchströmenden Spülluft wird eine wirkungsvolle
Abreinigung des Filters 16 erzeugt.
[0043] Da der Benutzer zum Auslösen des Abreini-
gungsvorganges zunächst die druckabhängige Halte-
kraft überwinden muss, übt er intuitiv auf den Druckknopf

42 eine verhältnismäßig große Betätigungskraft aus. So-
bald der Schließkörper 48 mit seiner Dichtkante 58 vom
Dichtring 60 abhebt, entfällt aufgrund der einströmenden
Spülluft die druckabhängige Haltekraft. Da jedoch zu die-
sem Zeitpunkt vom Benutzer weiterhin die beachtliche
Betätigungskraft ausgeübt wird, wird der Schließkörper
48 in Richtung auf das Filter 16 stark beschleunigt. Somit
nimmt der Schließkörper 48 innerhalb kurzer Zeit seine
Freigabestellung ein, und Spülluft kann schlagartig das
Filter 16 beaufschlagen. Durch manuelle Betätigung des
Schließkörpers 48 kann somit eine wirkungsvolle Abrei-
nigung des Filters 16 erzielt werden.
[0044] Eine besonders wirkungsvolle Abreinigung wird
bei einer in Figur 1 gestrichelt dargestellten Ausführungs-
form erzielt, bei der der hohlzylinderförmige Schließkör-
per 48 in seiner Freigabestellung in einen Ringkragen 70
eintaucht, der auf der dem Filter 16 abgewandten Au-
ßenseite des Schmutzsammelbehälters 10 den
Saugauslass 14 umgibt. Der Schließkörper 48 unter-
bricht dadurch in seiner Freigabestellung die Strömungs-
verbindung zwischen dem Filter 16 und dem am freien
Ende der Absaugleitung 18 angeordneten Saugaggre-
gat. Einströmende Spülluft kann somit nicht unmittelbar
zum Saugaggregat gelangen, vielmehr durchströmt
praktisch die gesamte Spülluft, die in der Freigabestel-
lung des Schließkörpers 48 in die Absaugleitung 18 ein-
strömt, das Filter 16 in Gegenstromrichtung und bewirkt
dadurch eine besonders wirkungsvolle Abreinigung.
[0045] Gibt der Benutzer nach einer Abreinigung den
Druckstößel 40 wieder frei, so wird der Schließkörper 48
unter der Wirkung der Rückstellfeder 44 wieder in seine
in Figur 1 dargestellte Schließstellung überführt. Da-
durch wird die Strömungsverbindung zwischen den Spül-
luftöffnungen 34 und der Absaugleitung 18 wieder unter-
brochen, und gleichzeitig wird die Strömungsverbindung
zwischen dem Filter 16 und dem Saugaggregat freige-
geben. Folglich kann der normale Saugbetrieb des
Staubsaugers wieder fortgesetzt werden.
[0046] In Figur 2 ist eine zweite Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Staubsaugers schematisch in einer
Teilschnittansicht dargestellt. Diese Ausführungsform ist
weitgehend identisch ausgebildet wie die voranstehend
unter Bezugnahme auf Figur 1 erläuterte erste Ausfüh-
rungsform. Für identische Bauteile werden daher in Figur
2 dieselben Bezugszeichen verwendet wie in Figur 1.
Bezüglich dieser Bauteile wird zur Vermeidung von Wie-
derholungen auf die voranstehenden Erläuterungen Be-
zug genommen.
[0047] Bei der in Figur 2 dargestellten Ausführungs-
form kommt eine Spülluftzufuhreinrichtung 84 zum Ein-
satz mit einem hohlzylindrischen Schließkörper 86, der
im Unterschied zu dem voranstehend erläuterten
Schließkörper 48 keine radiale Erweiterung aufweist,
und der an der Innenseite einer Ringwand 88 eines Ge-
häuses 90 der Spülluftzufuhreinrichtung 84 gleitend an-
liegt. Über radial verlaufende Haltestreben 92 ist der
Schließkörper 86 starr mit einem Schaft 94 eines Zugstö-
ßels 96 verbunden, der eine zentrale Öffnung 98 des
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Gehäuses 90 durchgreift und an seinem aus dem Ge-
häuse 90 herausragenden Ende einstückig mit einem
Zugknopf 100 verbunden ist. Innerhalb des Gehäuses
90 ist der Schaft 94 von einer Rückstellfeder 102 umge-
ben, die zwischen die Haltestreben 92 und das Gehäuse
90 eingespannt ist, und den Schließkörper 86 mit einer
Rückstellkraft beaufschlagt, die dem Filter 16 zugewandt
ist.
[0048] Der Schließkörper 86 umfasst eine erste Stirn-
seite 104, die dem Filter 16 abgewandt ist, und eine zwei-
te Stirnseite 106, die dem Filter 16 zugewandt ist. An
seiner zweiten Stirnseite 106 weist der Schließkörper 86
eine umlaufende Dichtfläche in Form einer Dichtkante
108 auf, die in der in Figur 2 dargestellten Schließstellung
des Schließkörpers 86 gegen einen Dichtring 110 ge-
presst wird, der in einer die Durchgangsöffnung 22 der
Absaugleitung 18 umgebenden Ringnut angeordnet ist.
[0049] Mehrere Spülluftöffnungen 114 sind über den
Umfang der Ringwand 88 verteilt in der Ringwand 88
angeordnet. Die Strömungsverbindung zwischen den
Spülluftöffnungen 114 und der Absaugleitung 18 wird
vom Schließkörper 86 unterbrochen, sofern dieser seine
Schließstellung einnimmt. Wird der Zugknopf vom Be-
nutzer mit einer dem Filter 16 abgewandten Zugkraft be-
aufschlagt, so hebt der Schließkörper 86 mit seiner Dicht-
kante 108 vom Dichtring 110 ab und gibt dadurch die
Strömungsverbindung zwischen den Spülluftöffnungen
114 und der Absaugleitung 18 frei.
[0050] Die radial verlaufenden Haltestreben 92 sind
über axiale Haltestege 116 mit einer in der Schließstel-
lung des Schließkörpers 86 in den Ringkragen 70 ein-
tauchenden Hülse 118 starr verbunden. Wird der
Schließkörper 86 durch Beaufschlagung des Zugstößels
96 mit einer Zugkraft in seine Freigabestellung bewegt,
in der die Dichtkante 108 einen Abstand zum Dichtring
110 einnimmt, so unterbricht die Hülse 118 die Strö-
mungsverbindung zwischen dem Filter 16 und dem Sau-
gaggregat, indem sie in der Freigabestellung des
Schließkörpers 86 den Zwischenraum zwischen dem
Ringkragen 70 und der Durchgangsöffnung 22 der Ab-
saugleitung 18 abdeckt. Somit kann in der Freigabestel-
lung zwar Spülluft über die Spülluftöffnungen 114 in die
Absaugleitung 18 einströmen, die Spülluft kann aber
nicht gleichzeitig vom Saugaggregat abgesaugt werden;
vielmehr durchströmt praktisch die gesamte Spülluft das
Filter 16 entgegen der während des normalen Saugbe-
triebes herrschenden Saugströmung.
[0051] Während des normalen Saugbetriebes wird der
Schließkörper 86 lediglich in radialer Richtung mit einer
Druckdifferenz beaufschlagt aufgrund der unterschiedli-
chen Drücke, die innerhalb und außerhalb des
Schließkörpers 86 vorliegen. Eine axiale Druckbelastung
erfolgt jedoch nicht. Zieht der Benutzer am Zugknopf 100,
so übt die Rückstellfeder 102 zwar eine allmählich zu-
nehmende Rückstellkraft auf den Zugknopf 100 aus, die
durch Ausübung einer entsprechenden Betätigungskraft
vom Benutzer überwunden werden muss. Das Einströ-
men der Spülluft in die Absaugleitung 18 führt aber auf-

grund der offenen Ausgestaltung der beiden Stirnseiten
104, 106 des Schließkörpers 86 zu keiner axial ausge-
richteten Kraftänderung, und damit beim Übergang von
der Schließstellung in die Freigabestellung zu keinem
plötzlichen Anstieg der zum Bewegen des Schließkör-
pers 86 erforderlichen manuellen Betätigungskraft. Der
Benutzer spürt somit beim Betätigen des Zugstößels 96
keinen plötzlich zunehmenden Widerstand; er kann da-
her den Schließkörper 86 innerhalb kurzer Zeit in seine
Freigabestellung überführen, so dass die einströmende
Spülluft das Filter 16 schlagartig beaufschlagen kann.
[0052] Eine dritte Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Staubsaugers ist in Figur 3 schematisch in ei-
ner Teilschnittansicht dargestellt. Identische Bauteile
sind in Figur 3 mit denselben Bezugszeichen belegt wie
in Figur 1. Bezüglich dieser Bauteile wird zur Vermeidung
von Widerholungen auf die voranstehenden Erläuterun-
gen Bezug genommen.
[0053] Bei der in Figur 3 dargestellten Ausführungs-
form kommt eine Spülluftzufuhreinrichtung 134 zum Ein-
satz mit einem Gehäuse 136, das von einem Leitungs-
abschnitt 138 der Absaugleitung 18 gebildet wird. Der
Leitungsabschnitt 138 weist mehrere, über den Umfang
des Leitungsabschnittes 138 gleichmäßig verteilt ange-
ordnete Spülluftöffnungen 140 auf. Ein Schließkörper
142 der Spülluftzufuhreinrichtung 134 ist nach Art einer
hohlzylindrischen Manschette ausgebildet, die in der in
Figur 3 dargestellten Schließstellung des Schließkörpers
142 die Spülluftöffnungen 140 überdeckt. Außenseitig
weist der Schließkörper 142 eine radial nach außen ab-
stehende Verdickung 144 auf, an der sich eine Rückstell-
feder 146 abstützt, die einerseits an der Verdickung 144
und andererseits an einer stufigen Erweiterung 148 der
Absaugleitung 18 anliegt.
[0054] An seiner Innenseite weist der nach Art einer
Manschette ausgestaltete Schließkörper 142 eine erste
umlaufende Ringnut 150 und in axialem Abstand zu die-
ser eine zweite umlaufende Ringnut 152 auf. In der ersten
Ringnut 150 ist ein erster in Umfangsrichtung umlaufen-
der Dichtring 154 angeordnet, der in der Schließstellung
des Schließkörpers 142 an einer stromabwärts der Spül-
luftöffnungen 140 an der Außenseite des Leitungsab-
schnittes 138 angeordneten Dichtfläche anliegt. Die
zweite Ringnut 152 nimmt einen zweiten, in Umfangs-
richtung umlaufenden Dichtring 156 auf, der in der
Schließstellung des Schließkörpers 142 dicht an einer
stromaufwärts der Spülluftöffnungen 140 an der Außen-
seite des Leitungsabschnittes 138 angeordneten Dicht-
fläche anliegt. Der erste Dichtring 154 bildet mit seiner
zugeordneten Dichtfläche ein erstes Paar von Dichtele-
menten aus, und der zweite Dichtring 156 bildet mit der
zugeordneten Dichtfläche ein zweites Paar von Dichtele-
menten aus. Mittels dieser Dichtelemente wird in der
Schließstellung des Schließkörpers 142 das Einströmen
von Spülluft über die Spülluftöffnungen 140 in die Ab-
saugleitung 18 verhindert. Der Schließkörper 142 kann
in axialer Richtung, d. h. in Richtung seiner Längsachse
158, entgegen der Wirkung der Rückstellfeder 146 in ei-
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ne Freigabestellung bewegt werden, in der er die Spül-
luftöffnungen 140 freigibt, so dass Spülluft über die Spül-
luftöffnungen 140 in die Absaugleitung 18 einströmen
kann, zur Abreinigung des Filters 16.
[0055] Der nach Art einer Manschette ausgestaltete
Schließkörper 142 wird in seiner Schließstellung lediglich
mit einer radial auf ihn einwirkenden Druckdifferenz be-
aufschlagt, die sich aus den unterschiedlichen Drücken
innerhalb und außerhalb des Schließkörpers 142 ergibt.
Eine axiale Druckbelastung erfolgt jedoch nicht. Zur Fil-
terabreinigung muss der Benutzer lediglich die von der
Rückstellfeder 146 ausgeübte Rückstellkraft überwin-
den, um den Schließkörper 142 in seine Freigabestellung
zu bewegen. Die Betätigungskraft nimmt hierbei allmäh-
lich zu; da jedoch der Schließkörper 142 keiner axialen
Druckbelastung unterliegt, bewirkt die einströmende
Spülluft auch keine plötzliche Änderung der Belastung
des Schließkörpers 142. Der Übergang des Schließkör-
pers von seiner Schließstellung in seine Freigabestel-
lung erfolgt somit ohne einen plötzlichen Anstieg der zum
Bewegen des Schließkörpers 142 erforderlichen manu-
ellen Betätigungskraft. Der Schließkörper 142 kann da-
durch vom Benutzer innerhalb sehr kurzer Zeit in seine
Freigabestellung bewegt werden, d. h Spülluft kann das
Filter 16 schlagartig beaufschlagen, so dass durch ma-
nuelle Betätigung des Schließkörpers 142 eine wirkungs-
volle Filterabreinigung erzielt werden kann.
[0056] Wie bereits erläutert, bildet der Leitungsab-
schnitt 138 der Absaugleitung 18 bei der in Figur 3 dar-
gestellten Ausführungsform das Gehäuse der Spülluft-
zufuhreinrichtung 134, das vom manschettenartigen
Schließkörper 142 umgeben ist. Alternativ könnte auch
vorgesehen sein, dass zusätzlich zum Gehäuse 136 eine
separate Absaugleitung zum Einsatz kommt, wie dies in
Figur 3 durch den gestrichelt dargestellten Pfeil 160 an-
gedeutet ist. Bei einer derartigen Ausführungsform ist
das Gehäuse 136 auf seiner dem Filter 16 abgewandten
Oberseite 162 geschlossen, es weist aber ebenfalls die
seitlichen Spülluftöffnungen 140 auf, die in der
Schließstellung von dem manschettenartigen Schließ-
körper 142 abgedeckt sind.

Patentansprüche

1. Staubsauger mit einem Schmutzsammelbehälter
(10), der einen Saugeinlass (12) aufweist, und über
mindestens ein Filter (16) und eine Absaugleitung
(18) mit einem Saugaggregat in Strömungsverbin-
dung steht; und mit einer Spülluftzufuhreinrichtung
(24; 84; 134) zum Zuführen von Spülluft in die Ab-
saugleitung (18) stromabwärts des Filters (16), wo-
bei die Spülluftzufuhreinrichtung (24; 84; 134) min-
destens eine Spülluftöffnung (34; 114; 140) aufweist,
sowie einen hülsenförmigen Schließkörper (48; 86;
142), der in einer Schließstellung mit Hilfe von min-
destens zwei miteinander zusammenwirkenden
Dichtelementen, die in einer Bewegungsrichtung re-

lativ zueinander versetzbar sind, das Einströmen
von Spülluft über die mindestens eine Spülluftöff-
nung (34; 114; 140) in die Absaugleitung (18) ver-
hindert, und der in der Bewegungsrichtung manuell
in eine das Einströmen von Spülluft über die minde-
stens eine Spülluftöffnung in die Absaugleitung frei-
gebende Freigabestellung bewegbar ist; dadurch
gekennzeichnet, dass der Schließkörper (48, 86,
142) an seinen beiden Stirnseiten (56, 64; 104, 106)
offen ist.

2. Staubsauger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich zumindest zwei der Dichtele-
mente in Umfangsrichtung des Schließkörpers (48;
86; 142) erstrecken.

3. Staubsauger nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die zumindest zwei Dichtele-
mente entlang des kompletten Umfangs des
Schließkörpers (48; 86; 142) erstrecken.

4. Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei der
Dichtelemente eine Spaltdichtung (52) ausbilden.

5. Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest zwei der Dichtelemente einen Dichtring (60;
110; 154, 156) und eine dem Dichtring zugeordnete
Dichtfläche (58; 108) ausbilden.

6. Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eines der Dichtelemente einer Stirnseite (56;
106) des Schließkörpers (48; 86) angeordnet ist.

7. Staubsauger nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dichtelement eine umlaufende
Dichtfläche (58; 108) ausbildet.

8. Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schließkörper (48) in der Schließstellung mit einer
Haltekraft beaufschlagbar ist, die zum Auslösen der
Bewegung des Schließkörpers (48) vom Benutzer
überwunden werden muss.

9. Staubsauger nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltekraft nach Ingangsetzung
der Bewegung des Schließkörpers (48) abfällt.

10. Staubsauger nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schließkörper(48) in der
Schließstellung mit einer vom Druck in der Absaug-
leitung (18) abhängigen Haltekraft beaufschlagbar
ist.

11. Staubsauger nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass sich der Schließkörper (48) in Rich-
tung auf die Stirnseite (56), an der zumindest eines
der Dichtelemente angeordnet ist, radial erweitert.

12. Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schließkörper (48) mit einem manuell betätigbaren
Druckstößel (40) gekoppelt ist.

13. Staubsauger nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schließkörper
(86) mit einem manuell betätigbaren Zugstößel (96)
gekoppelt ist.

14. Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schließkörper (48; 86; 142) an einem Führungsteil
gleitend anliegt.

15. Staubsauger nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Gehäuse (90; 136) der Spülluft-
zufuhreinrichtung (84; 134) das Führungsteil ausbil-
det.

16. Staubsauger nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Leitungsabschnitt (138) der Ab-
saugleitung (18) das Führungsteil ausbildet.

17. Staubsauger nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungsteil die mindestens ei-
ne Spülluftöffnung (140) aufweist.

18. Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strö-
mungsverbindung zwischen dem mindestens einen
Filter (16) und dem Saugaggregat mittels des
Schließkörpers (48; 86) in dessen Freigabestellung
unterbrechbar ist.

Claims

1. Vacuum cleaner with a dirt collection container (10)
which comprises a suction inlet (12) and is in flow
connection with a suction unit via at least one filter
(16) and a suction line (18), and with a flushing air
supply device (24; 84; 134) for supplying flushing air
to the suction line (18) downstream of the filter (16),
the flushing air supply device (24; 84; 134) compris-
ing at least one flushing air opening (34; 114; 140)
and a sleeve-shaped closure member (48; 86; 142)
which, in a closed position, by means of at least two
sealing elements interacting with each other and dis-
placeable relative to each other in a direction of
movement prevents flushing air from flowing via the
at least one flushing air opening (34; 114; 140) into
the suction line (18), and which is manually movable
in the direction of movement into a released position

allowing flushing air to flow via the at least one flush-
ing air opening into the suction line, characterized
in that the closure member (48, 86, 142) is open at
both of its end faces (56, 64; 104, 106).

2. Vacuum cleaner in accordance with claim 1, char-
acterized in that at least two of the sealing elements
extend in the circumferential direction of the closure
member (48; 86; 142).

3. Vacuum cleaner in accordance with claim 2, char-
acterized in that the at least two sealing elements
extend along the complete circumference of the clo-
sure member (48; 86; 142).

4. Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that two of the
sealing elements form a gap seal (52).

5. Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that at least two
of the sealing elements form a sealing ring (60; 110;
154, 156) and a sealing surface (58; 108) associated
with the sealing ring.

6. Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that at least one
of the sealing elements is arranged at an end face
(56; 106) of the closure member (48; 86).

7. Vacuum cleaner in accordance with claim 6, char-
acterized in that the sealing element forms a cir-
cumferential sealing surface (58; 108).

8. Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the closure
member (48) can be acted upon in the closed posi-
tion with a holding force which must be overcome by
the user in order to trigger the movement of the clo-
sure member (48).

9. Vacuum cleaner in accordance with claim 8, char-
acterized in that the holding force drops after the
movement of the closure member (48) has started.

10. Vacuum cleaner in accordance with claim 8 or 9,
characterized in that the closure member (48) can
be acted upon in the closed position with a holding
force which is dependent upon the pressure in the
suction line (18).

11. Vacuum cleaner in accordance with claim 6, char-
acterized in that the closure member (48) widens
radially in the direction towards the end face (56) at
which at least one of the sealing elements is ar-
ranged.

12. Vacuum cleaner in accordance with any one of the
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preceding claims, characterized in that the closure
member (48) is coupled to a manually actuatable
push rod (40).

13. Vacuum cleaner in accordance with any one of
claims 1 to 11, characterized in that the closure
member (86) is coupled to a manually actuatable pull
rod (96).

14. Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the closure
member (48; 86; 142) lies slidingly against a guide
part.

15. Vacuum cleaner in accordance with claim 14, char-
acterized in that a housing (90; 136) of the flushing
air supply device (84; 134) forms the guide part.

16. Vacuum cleaner in accordance with claim 14, char-
acterized in that a line section (138) of the suction
line (18) forms the guide part.

17. Vacuum cleaner in accordance with claim 15, char-
acterized in that the guide part comprises the at
least one flushing air opening (140).

18. Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the flow
connection between the at least one filter (16) and
the suction unit can be interrupted by means of the
closure member (48; 86) in its released position.

Revendications

1. Aspirateur équipé d’un récipient collecteur de sale-
tés (10), qui présente une entrée d’aspiration (12) et
est en communication fluidique avec une unité as-
piratrice par l’intermédiaire d’au moins un filtre (16)
et d’un conduit d’aspiration (18), et d’un dispositif
d’alimentation en air de balayage (24 ; 84 ; 134) pour
amener de l’air de balayage dans le conduit d’aspi-
ration (18) en aval du filtre (16), le dispositif d’alimen-
tation en air de balayage (24 ; 84 ; 134) présentant
au moins une ouverture d’air de balayage (34 ; 114 ;
140) ainsi qu’un corps de fermeture (48 ; 86 ; 142)
en forme de douille qui, en position de fermeture, à
l’aide d’au moins deux éléments d’étanchéité qui
coopèrent l’un avec l’autre et peuvent être déplacés
l’un par rapport à l’autre dans un sens de mouvement
empêche l’entrée d’air de balayage par cette ou ces
ouvertures d’air de balayage (34 ; 114 ; 140) dans
le conduit d’aspiration (18), et qui, dans le sens de
mouvement, peut être déplacé manuellement dans
une position de libération libérant l’entrée d’air de
balayage par la ou les ouvertures d’air de balayage
dans le conduit d’aspiration, caractérisé en ce que
le corps de fermeture (48, 86, 142) est ouvert sur

ses deux faces frontales (56, 64 ; 104, 106).

2. Aspirateur selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’au moins deux des éléments d’étanchéité
s’étendent dans la direction circonférentielle du
corps de fermeture (48 ; 86 ; 142).

3. Aspirateur selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les deux éléments d’étanchéité ou plus
s’étendent le long de toute la circonférence du corps
de fermeture (48 ; 86 ; 142).

4. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que deux des
éléments d’étanchéité forment un joint à labyrinthe
(52).

5. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
deux des éléments d’étanchéité forment un joint an-
nulaire (60 ; 110 ; 154, 156) et une surface d’étan-
chéité (58 ; 108) associée au joint annulaire.

6. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
un des éléments d’étanchéité est agencé sur une
face frontale (56 ; 106) du corps de fermeture (48 ;
86).

7. Aspirateur selon la revendication 6, caractérisé en
ce que l’élément d’étanchéité forme une surface
d’étanchéité circulaire (58 ; 108).

8. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le corps
de fermeture (48), en position de fermeture, peut être
soumis à l’effet d’une force de retenue que l’utilisa-
teur doit vaincre pour déclencher le mouvement du
corps de fermeture (48).

9. Aspirateur selon la revendication 8, caractérisé en
ce que la force de retenue s’évanouit une fois le
mouvement du corps de fermeture (48) mis en ac-
tion.

10. Aspirateur selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que le corps de fermeture (48), en position de
fermeture, peut être soumis à l’effet d’une force de
retenue dépendant de la pression dans le conduit
d’aspiration (18).

11. Aspirateur selon la revendication 6, caractérisé en
ce que le corps de fermeture (48) s’élargit radiale-
ment en direction de la face frontale (56) sur laquelle
est agencé au moins un des éléments d’étanchéité.

12. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le corps
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de fermeture (48) est couplé à une tige de poussée
(40) pouvant être actionnée manuellement.

13. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce que le corps de fer-
meture (86) est couplé à une tige de traction (96)
pouvant être actionnée manuellement.

14. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le corps
de fermeture (48 ; 86 ; 142) repose coulissant sur
une partie de guidage.

15. Aspirateur selon la revendication 14, caractérisé en
ce qu’un boîtier (90 ; 136) du dispositif d’alimenta-
tion en air de balayage (84 ; 134) forme la partie de
guidage.

16. Aspirateur selon la revendication 14, caractérisé en
ce qu’une section (138) du conduit d’aspiration (18)
forme la partie de guidage.

17. Aspirateur selon la revendication 15, caractérisé en
ce que la partie de guidage présente la ou les ouver-
tures d’air de balayage (140).

18. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la com-
munication fluidique entre le ou les filtres (16) et l’uni-
té aspiratrice peut être interrompue en mettant le
corps de fermeture (48 ; 86) dans sa position de li-
bération.
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